
    

 

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gebäudeenergiegesetzes, 
zur Änderung der Heizkostenverordnung und zur Änderung der Kehr- 
und Überprüfungsordnung 

A. Problem und Ziel 

Die Energiewende im Wärmebereich ist ein zentraler Schlüsselbereich für die Erreichung 
der klimapolitischen Ziele und für die Reduktion der Abhängigkeit von Importen fossiler 
Energie. Mehr als ein Drittel des gesamten Energiebedarfs in Deutschland wird zum Heizen 
unserer Gebäude und zur Versorgung mit Warmwasser verbraucht. 

Über 80 Prozent der Wärmenachfrage wird noch durch die Verbrennung von fossilen Ener-
gieträgern gedeckt. Dabei dominiert das Erdgas im Gebäudewärmebereich. Über 40 Pro-
zent des in Deutschland verbrauchten Erdgases verbrennen wir jährlich, um unsere Ge-
bäude zu beheizen und mit Warmwasser zu versorgen. Von den rund 41 Millionen Haus-
halten in Deutschland heizt nahezu jeder zweite mit Erdgas, gefolgt von Heizöl mit knapp 
25 Prozent und Fernwärme mit gut 14 Prozent. Stromdirektheizungen und Wärmepumpen 
machen jeweils nicht einmal 3 Prozent aus. Die übrigen 6 Prozent entfallen auf Feuerungs-
anlagen für feste Brennstoffe, wie Holz, Holzpellets, sonstige Biomasse und Kohle. Bei den 
neu installierten Heizungen betrug der Anteil von Gasheizungen im Jahr 2021 sogar 70 Pro-
zent. 

Ohne ein schnelles Umsteuern im Bereich der Gebäudewärme kann Deutschland weder 
die Klimaziele erreichen noch die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen rasch reduzieren. 
Der Koalitionsvertrag sah daher vor, dass ab dem Jahr 2025 jede neu eingebaute Heizung 
auf Basis von 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden soll. Die Regierungsko-
alition hat vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine entschieden, dass 
schon ab 2024 möglichst jede neu eingebaute Heizung diese Vorgabe erfüllen soll. 

Das vorliegende Gesetz verankert diese zentrale Vorgabe im Gebäudeenergiegesetz 
(GEG) und gewährleistet damit, dass künftig nur noch moderne, zukunftsfähige Heizungen 
auf einer Basis von mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien in Deutschland einge-
baut werden dürfen. Das Gesetz sieht vor, dass diese Pflicht technologieneutral auf unter-
schiedlichen Wegen erreicht werden kann, und ermöglicht auch beim Einbau von neuen 
Heizungen in bestehenden Gebäuden noch die partielle Nutzung von fossilen Energien. 
Die verantwortlichen Eigentümer müssen aber bei jedem Heizungswechsel berücksichti-
gen, dass spätestens bis zum Jahr 2045 die Nutzung von fossilen Energieträgern beendet 
sein muss und danach alle Heizungen vollständig mit erneuerbaren Energien betrieben 
werden müssen. 

Dieses Gesetz sieht zudem vor dem Hintergrund der angespannten Lage auf den Energie-
märkten einige Vorgaben für die Erhöhung der Energieeffizienz im Gebäudeenergiebereich 
vor, die schnell wirken und gewährleisten sollen, dass Heizenergie, egal ob mit fossilen 
Energien oder mit erneuerbaren Energien erzeugt, effizient genutzt wird. 

Ergänzend hierzu setzt sich die Bundesregierung derzeit auf der EU-Ebene im Rahmen 
des Green Deals und der Beratungen zur Gebäudeeffizienz-Richtlinie (EPBD) für ambitio-
nierte Mindesteffizienzstandards für Gebäude ein, um den Wärmebedarf zu senken und 
gemeinsam mit der in diesem Gesetz verankerten Vorgabe zur schrittweisen Dekarbonisie-
rung der Wärmeerzeugung die Wärmewende entscheidend voranzubringen. 
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Der Umbau der Wärmeversorgung ist aufgrund der großen Vielfalt an unterschiedlichen 
Gebäuden, der unterschiedlichen Situation der Eigentümer und der Auswirkungen auf die
Mieter mit großen und zahlreichen Herausforderungen verbunden. Die derzeitige Krise auf 
den Energiemärkten und die sprunghaft angestiegenen Preise für Erdgas und andere fos-
sile Brennstoffe zeigen jedoch, dass dieser Umbau nicht nur aus klimapolitischen Gründen, 
sondern auch aus sozialpolitischen Gründen dringend notwendig ist. Ein Beibehalten der 
derzeitigen fossil dominierten Versorgungsstrukturen würde aufgrund der Knappheit auf 
den Märkten für fossile Energieträger und deren Ballung in geopolitischen Konfliktregionen 
immer wieder zu kaum kalkulierbaren Preissprüngen und damit zu erheblichen sozialen 
Verwerfungen führen, die nur begrenzt und temporär durch staatliche Hilfsmaßnahmen ab-
gefedert werden können. Eine auf erneuerbaren Energien basierende Wärmeversorgung 
dürfte mittel- bis langfristig eine sehr viel kalkulierbarere, kostengünstigere und stabilere 
Wärmeversorgung gewährleisten. Insbesondere der Nutzung der überall kostenlos verfüg-
baren erneuerbaren Umweltwärme mittels Wärmepumpen und Solarthermie wird dabei 
eine entscheidende Rolle zukommen. 

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine markiert eine Zeitenwende für die Energiever-
sorgung in Deutschland. Der Wärmebereich ist von dieser Zeitenwende aufgrund der gro-
ßen Abhängigkeit von Erdgas wie kein anderer Sektor betroffen. Energiesouveränität ist zu 
einer Frage der nationalen und europäischen Sicherheit geworden. Die mit diesem Gesetz 
forcierte Beschleunigung der Wärmewende ist daher nicht nur klimapolitisch, sondern auch 
in Anbetracht der aktuellen Krise geopolitisch und ökonomisch geboten. 

Damit leistet das Gesetz einen Beitrag zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele 7 und 13 der 
UN-Agenda 2030, die verlangen, umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawan-
dels zu ergreifen und gleichzeitig den Zugang zu bezahlbarer, nachhaltiger und moderner 
Energie für alle zu sichern. 

B. Lösung 

Die Einführung einer Pflicht zur Nutzung von mindestens 65 Prozent erneuerbaren Ener-
gien bei möglichst jedem Einbau einer neuen Heizung in neuen oder in bestehenden Ge-
bäuden ist ein zentraler Schritt auf dem Weg zur Treibhausgasneutralität in Deutschland im 
Jahr 2045. Um das Ziel der Treibhausgasneutralität zu erreichen, müssen jedoch alle Ge-
bäude ihre Wärme künftig klimaneutral erzeugen oder klimaneutral erzeugte Wärme aus 
einem Wärmenetz beziehen. Mit der Einführung der 65-Prozent-EE-Vorgabe wird zugleich 
die hohe Abhängigkeit von fossilen Energieträgern im Wärmebereich schrittweise mit jedem 
Heizungswechsel reduziert. Gutachterliche Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bestätigen, 
dass das gültige wirtschaftliche Anforderungsniveau nach wie vor das in der EU-Gebäude-
richtlinie verankerte Kriterium der Kostenoptimalität erfüllt. 

Entscheidend für eine gute Klimabilanz und eine kostenverträgliche Wärmeversorgung ist 
zudem der effiziente Betrieb der Heizungsanlagen, der durch Elemente der 
Heizungsüberprüfung und Messung transparent gemacht wird und damit eine Optimierung 
zur weiteren Steigerung der Wirtschaftlichkeit erlaubt. Um die Effizienz von 
Heizungsanlagen auch im Betrieb möglichst hoch und so den Energieverbrauch von 
Gebäuden so gering wie möglich zu halten, sind neben einer neuen Vorschrift zur 
Betriebsprüfung von Wärmepumpen auch die Verstetigung der ordnungsrechtlichen 
Vorgaben aus der nur befristet geltenden Mittelfristenergieversorgungs-
sicherungsmaßnahmenverordnung (EnSimiMaV) vorgesehen. Diese Vorgaben umfassten 
eine Heizungsprüfung und Heizungsoptimierung, die insbesondere auch fossil betriebene 
Anlagen adressiert. Als wesentliche Optimierungsmaßnahme wird ein hydraulischer 
Abgleich vorgesehen. Dem derzeit noch bestehenden Mangel an Fachkräften sowie dem 
hohen bürokratischen Aufwand wird durch die Eingrenzung auf Gebäude mit mehr als 
sechs vermieteten Wohnungen Rechnung getragen.

Günter
Hervorheben

Günter
Hervorheben


